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Einer Praktikantin stehen über die von der gesetzlichen Unfallversicherung gewährten 
Ansprüche hinaus dann keine weiteren Ansprüche - u.a. kein Schmerzensgeld - auf Grund 
der allgemeinen Vorschriften (§§ 7, 17, 18 StVG, 823, 842, 843 BGB) zu, wenn zu 
Gunsten des Haftpflichtversicherers des für den Unfall verantwortlichen Unfallbetriebs die 
Haftungsprivilegierungen der § 104 ff. SGB VII greifen. 
Das ist auch dann der Fall, wenn die Unfallgeschädigte als Praktikantin in dem Unfall-
betrieb zum Zeitpunkt des Unfalls als sog. "Wie-Beschäftigte" tätig war. 
 

§§ 104 Abs. 1 Satz 1, 105 Abs. 1 Satz 1, 106 Abs. 3 SGB VII  
 
Urteil des Thüringer OLG vom 23.07.2008 – 4 U 347/07 –  
Bestätigung des Urteils des LG Mülhausen vom 03.04.2007 - 6 O 1396/05 -  
 
Streitig ist vorliegend, ob eventuelle Schadensersatzansprüche aus §§ 7, 17, 18 StVG, 
§§ 823, 842, 843 BGB  i.V.m. §§ 2, 3 PflVersG auf Grund eines Verkehrsunfalls vom 
24.02.2003 auf dem Betriebsgelände des Ökumenischen Krankenhauses in M. durch die 
§ 104 ff. SGB VII ausgeschlossen sind. 
 
Die verletzte Klägerin hat unter Beifügung ihres Praktikantenvertrages vorgetragen, dass 
sie für die Betreuung der Behinderten der Einrichtung des Ökumenischen Krankenhauses 
zuständig gewesen sei. Im Rahmen dieser Tätigkeit sei die auf dem Betriebsgelände 
gelegene Gärtnerei aufgesucht worden. Aus dem Praktikantenvertrag gehe - so das OLG - 
hervor, dass die Klägerin bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden ihr Praktikum 
im Bereich der Ergotherapie – Gärtnerei ableisten sollte, was nach dem Vorbringen der 
Klägerin auch in die Praxis umgesetzt worden sei. Die Beklagte ist Haftpflichtversicherer 
der unfallbeteiligten Fahrzeuge (Gespann aus Multicar und Ackerschlepper). Der Unfall ist 
seitens der Unfallkasse Sachsen-Anhalt am 05.12.2003 als Arbeitsunfall anerkannt 
worden. Aus dem Bescheid der Unfallkasse gehe - so das OLG - hervor, dass der Unfall 
der BiMed Gesellschaft für Aus- und Weiterbildung mbH, Bad K., zugeordnet worden ist. 
 
Nach Auffassung des OLG ist vorliegend eine möglichen Haftung der Beklagten nach 
§§ 104, 105, 106 SGB VII ausgeschlossen. Die Klägerin sei im Unfallbetrieb als „Wie-
Beschäftigte“ tätig geworden, so dass  Ansprüche gegen die Beklagte als 
Haftpflichtversicherer der unfallbeteiligten Fahrzeuge nach §§ 104 Absatz 1 Satz 1, 105 
Absatz 1 Satz 1 SGB VII ausscheiden würden; die Klägerin sei im Unternehmen der 
Versicherungsnehmerin der Beklagten tätig gewesen und die beteiligten Fahrzeugführer 
hätten demselben Betrieb wie die Klägerin angehört. 
  
Die Klägerin habe eine ernstliche, der Ökumenischen H. Klinikum gGmbH dienende 
Tätigkeit verrichtet, die auch dem Willen der Vertreter dieser Einrichtung entsprochen 
habe, denn es habe eine entsprechende vertragliche Vereinbarung vorgelegen. 
Üblicherweise werde die Betreuung von Behinderten im Rahmen der Ergotherapie, wie sie 
die Klägerin im Rahmen ihres Praktikums ausgeübt habe, von ausgebildeten 
Ergotherapeuten im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses erbracht. Die Umstände, 
unter denen die Klägerin praktisch tätig geworden sei, seien auch denen eines 
Beschäftigungsverhältnisses ähnlich gewesen, denn ihr sei ein konkreter Aufgabenbereich 
(Ergotherapie – Gärtnerei) mit einer für Beschäftigungsverhältnisse üblichen Arbeitszeit 
von 40 Stunden zugewiesen gewesen, so dass sie in den Bereich der Ökumenischen H. 
Klinikum gGmbH eingegliedert gewesen sei. 
 
Darüber hinaus würden vorliegend die Grundsätze der gemeinsamen Betriebsstätte An-
wendung finden, so dass auch der Haftungsausschluss des § 106 Absatz 3 3. Alt. SGB VII 
greife. Denn die Tätigkeit der Mitwirkenden sei hier auf gegenseitige Ergänzung ausge-
richtet gewesen. Die Ausbildung der Klägerin sei ohne das Praktikum nicht vollständig ab-
schließbar gewesen und ihr Tätigwerden bei der genannten Einrichtung habe den Bedarf 
an Arbeitskräften der genannten Einrichtung ergänzt.  Auch ein Entsperrungstatbestand 
(Vorsatz, Wegeunfall) liege nicht vor. 
 
Der vom OLG bejahte Haftungsausschluss nach §§ 104 Absatz 1 Satz 1, 105 Absatz 1 
Satz 1 SGB VII erscheint problematisch. Im Falle einer bestandskräftigen Entscheidung 
des Unfallversicherungsträgers des Stammbetriebs der Klägerin ist das Berufungsgericht 
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nach Auffassung des BGH (Urteil vom 22.04.2008 - VI ZR 202/07 -, UVR 010/2008, 
S. 739-742) nach § 108 Abs. 1 SGB VII gehindert, die Klägerin als Wie-Beschäftigte einer 
weiteren Unternehmerin nach § 2 Abs. 2 Satz 1 SGB VII anzusehen und zu deren Guns-
ten die Haftungsfreistellung aus § 104 Abs. 1 Satz 1 SGB VII eingreifen zu lassen. An die 
in einer solchen Entscheidung enthaltene Zurechnung des Arbeitsunfalls zum Stammbe-
trieb der Versicherten sei das Zivilgericht gebunden, weil sich die Bindungswirkung auch 
auf die Entscheidung über die Zuständigkeit des Unfallversicherungsträgers erstrecke. Es 
dürfe dann zum einen nicht mehr selbst prüfen, ob die Geschädigte als Versicherte für das 
Unternehmen tätig geworden sei, zu dem das Beschäftigungsverhältnis in der im sozial-
rechtlichen Verfahren ergangenen Entscheidung angenommen worden sei. Zum anderen 
dürfe es das Unfallereignis nicht mehr zugleich als einen infolge einer den Versicherungs-
schutz nach § 2 Abs. 2 Satz 1 SGB VII begründenden Tätigkeit erlittenen Arbeitsunfall an-
sehen mit der möglichen Folge der Haftungsprivilegierung auch der Unternehmerin des 
Unfallbetriebs nach § 104 SGB VII. Nach dem Sinn und Zweck der in § 135 Abs. 1 Nr. 7 
SGB VII getroffenen Konkurrenzregelung solle es eine Doppelzuständigkeit von zwei Un-
fallversicherungsträgern nämlich regelmäßig nicht geben. 
 
Das Thüringer OLG hat mit Urteil vom 23.07.2008 – 4 U 347/07 –  
wie folgt entschieden: 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://rundschreiben.hvbg.de/RS/HVBG-INFO.nsf/498104910DAC57DCC12574710045EE48/$FILE/UVR2008-010-0739-0742.pdf
http://rundschreiben.hvbg.de/RS/HVBG-INFO.nsf/498104910DAC57DCC12574710045EE48/$FILE/UVR2008-010-0739-0742.pdf
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